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SATZUNG 
 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen Landauer Leerstandsinitiative und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Landau in der Pfalz 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Zweck des Vereins 

Die Landauer Leerstandsinitiative ist ein ideeller Verein. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke nach der Abgabenordnung § 52: 

• die Förderung von Kunst und Kultur 
• die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
• die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung; 

  
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  

a. die Durchführung von kulturellen, sozialen, ökologischen Veranstaltungen und Aktionen 
zur Belebung der Stadt sowie zur Wissensvermittlung im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung, der Denkmalpflege und der Ortsverschönerung um ein Bewusstsein für 
den Leerstand in Landau und den ressourcenschonenden Erhalt von Bestandsgebäuden 
zu schaffen. 

b. die Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung und Ortsverschönerung 

c. die Entwicklung und Umsetzung von Zwischennutzungskonzepten zur Erhaltung von 
Bestandsgebäuden 

d. die Entwicklung und Betreuung einer Onlineplattform, die zwischen Leerständen und 
interessierten kulturellen oder unternehmerischen Akteuren sowie Wohnraumsuchenden 
für u.a. Zwischennutzungen vermittelt 

e. die Unterstützung von Eigentümern bei der temporären oder dauerhaften 
Nutzbarmachung ihrer leer stehenden, tw. denkmalgeschützten, Immobilien  

f. die Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen und der 
Stadt Landau zu diesen gemeinnützigen Zwecken 

g. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten dieser gemeinnützigen 
Zwecke 

 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
  
Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins nur aufgrund ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhalten. Die Vereins- und 
Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Verein kann seine 
gemeinnützigen Zwecke auch durch Hilfspersonen gem. § 57 Abs. 1 S. 2 AO sowie 
Mittelweitergabe an andere gemeinnützige Organisationen gem. § 58 Nr. 1 AO 
verwirklichen.  
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Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der Haushaltslage beschließen, 
 
- Tätigkeiten von Dritten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung auf 
Grundlage eines Dienstvertrages, durch Beauftragung oder gegen Zahlung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale) zu vergüten, 
 
- Tätigkeiten von Mitgliedern für den Verein gegen eine angemessene Vergütung auf 
Grundlage eines Dienstvertrages, durch Beauftragung oder gegen Zahlung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale) zu vergüten. 
 
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Vorstandsmitglieder können für 
die Vorstandstätigkeit eine von der Mitgliederversammlung zu beschließende 
jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung von bis zur Höhe der jeweils geltenden 
steuerlichen Freigrenze nach § 3 Nr. 26a EStG (Freibetrag Ehrenamtspauschale) oder eine von der 
Mitgliederversammlung zu beschließende angemessene Vergütung auf Grundlage eines 
Dienstvertrages oder durch Beauftragung erhalten. 
 
Mitglieder, Vereins- sowie Organträger und Mitarbeiter des Vereins haben unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das 
Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden und im 
Vorfeld genehmigt wurden. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der 
steuerlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des 
Vereins an die Genossenschaft „Haus zum Maulbeerbaum eG“. 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Der Verein hat ordentliche Mitglieder (mit Stimmrecht) sowie Fördermitglieder ohne Stimmrecht.  

Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Fördermitglied des 
Vereins kann jede natürliche Person, juristische Person oder Personenvereinigung werden, die 
bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern.  

Über den schriftlichen Aufnahmeantrag für ordentliche und fördernde Mitgliedschaften 
entscheidet der Vorstand. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft endet: 
 

1. mit dem Tod des Mitglieds 
2. durch freiwilligen Austritt 
3. durch Streichung von der Mitgliederliste 
4. durch Ausschluss aus dem Verein 

 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zulässig. 
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die 
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch den 
Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist 
dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor 
dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen 
ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu 
versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen.   
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge  
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt und in der Beitragsordnung festgehalten. 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand 

 
§ 7 Der Vorstand 
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus vier Personen, nämlich: 
 

● dem Vorsitzenden 
● dem stellvertretenden Vorsitzenden 
● dem Schatzmeister  
● dem Schriftführer 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter 
der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. 
 
§ 8 Die Zuständigkeit des Vorstands 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der 
Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 
 
Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
 

1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen 
2. Einberufung der Mitgliederversammlung 
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
4. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung eines 

Jahresberichts 
5. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 
6. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern 

 
 
§ 9 Amtsdauer des Vorstands 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der 
Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl eines Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein Mitglied 
des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
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§ 10 Beschlussfassung des Vorstands 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von dem 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, per Mail einberufen 
werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und von 
Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die 
Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären. 
 
Der Vorstand kann Beschlüsse auch in einer Videokonferenz oder in einer gemischten Sitzung aus 
Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon fassen. 
 
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Fördermitglieder 
dürfen an der Mitgliederversammlung teilnehmen, haben aber keine Stimme. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 
Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, Entlastung des 
Vorstands; 

2. Feststellung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags; 
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 
5. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags, 

sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands. 
 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 
seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der 
Mitgliederversammlung einholen. 
 
§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der 
Vorstand fest. Die Mitgliederversammlung kann auch Online  
(z.B. per Telefon- oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden 
und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. 
 
§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei den Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem 
Wahlausschuss übertragen werden. 
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Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel 
der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 15% der Mitglieder anwesend 
sind.  
 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Zur Änderung 
der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen, zur Auflösung 
des Vereins eine solche von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins 
kann nur einstimmig beschlossen werden.  
 
Für die Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die 
beiden höchsten Stimmzahlen erhalten haben. 
  
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue 
Wortlaut angegeben werden. Ergibt sich der genaue Wortlaut zu einer Satzungsänderung aus 
einer Anlage zum Protokoll, so muss auch die Anlage zum Protokoll vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer unterzeichnet werden. 
 
§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
 
Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt 
die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
Satzungsänderungen können nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
 
§15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 
muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung 
von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe zum 
Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die vorstehenden 
Bestimmungen entsprechend. 
 
§ 16 Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 
 
Formale Satzungsänderungen, die von Gerichten, Aufsichtsbehörden oder Finanzämtern verlangt 
werden, kann der Vorstand vornehmen. Die Mitglieder sind über diese Änderungen zu 
informieren. Satzungsänderungen werden dem Amtsgericht (Abt. Registergericht) zur Kenntnis 
gegeben und dort eingetragen. 

Sonstige Vorschläge zu Satzungsänderungen oder der Auflösung des Vereins müssen mit der 
Tagesordnung zu einer Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 13 festgelegten 
Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
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Sofern die Mitgliederversammlung nichts Anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 
Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

§ 17 Datenschutz 
 
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
 
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO. 
 
Den Organen des Vereins, allen Beteiligten und Mitarbeitenden oder sonst für den 
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 15.05.2024 beschlossen, am 
11.09.2024 beim Amtsgericht Landau in der Pfalz im Vereinsregister 30847 eingetragen und löst 
die Fassung vom 13.06.2023 ab. 
 

--- 
 
 
  
 


